Evangelische Stiftung Gütersloh

- Förderrichtlinien -

1) Grundsätze

Die Ev. Stiftung Gütersloh fördert Projekte innerhalb der Ev. Kirchengemeinde Gütersloh, besonders in den Bereichen:

- Kinder- und Jugendarbeit

- Kirchenmusik

- Diakonie

- Erhaltung der Kirchen

Die Förderung geschieht projektbezogen auf Grund eines Antrages.

Gefördert werden Projekte, die zukunftsweisend, innovativ und nachhaltig sind, die neue Arbeitsfelder eröffnen und für die Gemeindearbeit in den nächsten Jahren von großer Bedeutung sind.

Es ist darzulegen, dass eine Durchführung der Projekte allein aus Haushaltsmitteln nicht möglich ist.

2) Inhalt des Förderantrages

Für Förderanträge hält die Ev. Stiftung entsprechende Formulare bereit. Im Antrag muss insbesondere enthalten sein:

- Kurzbeschreibung des geplanten Projektes

- (geschätzte) Gesamtkosten des Projektes

- (geplante) Finanzierung des Projektes

Die Förderanträge sind zu unterschreiben von

- der Projektleitung oder der Leitung der Einrichtung

- oder der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer
3) Verfahren

Der Vorstand der Stiftung entscheidet in der Regel im 4. Quartal eines jeden Jahres über den Förderbereich oder die Förderbereiche. Die Stiftung stellt danach Förderanträge zur Verfügung.

Ein Förderantrag muss schriftlich bis zum 15.2. des nächsten Jahres bei der Stiftung eingereicht werden. Anträge können von Einzelpersonen oder Einrichtungen und Gruppen der Ev. Kirchengemeinde Gütersloh gestellt werden.

Über die Förderhöhe entscheidet der Vorstand der Ev. Stiftung in jedem Einzelfall im März jeden Jahres. Die Ausschüttung der Erträge erfolgt in der Regel um Ostern eines jeden Jahres herum.

Die Fördermittel sind ausschließlich für den im Förderantrag aufgeführten Zweck zu verwenden.

Nicht verwendete Fördermittel sind an die Stiftung zurück zu zahlen.

Aufgrund eines schriftlichen Antrages können im Ausnahmefall Fördermittel in das nächste Kalenderjahr übertragen werden. Der Verwendungszweck muss dem ursprünglichen Förderantrag entsprechen. Der Vorstand der Stiftung entscheidet über diese Anträge.

4) Nachweispflicht

Nach Abschluss des Projektes - spätestens zum Ende des Kalenderjahres -  ist die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel gegenüber der Stiftung nachzuweisen.

Der Nachweis hat zu bestehen aus

- der Erklärung der Antragstellerin oder des Antragstellers

  
  über die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel

- und Rechnungen, die die ordnungsgemäße Verwendung belegen.

Bei Nichtvorlage des Verwendungsnachweises kann der Antragsteller ggf. für weitere Projektanträge ausgeschlossen werden, ggf. ist eine Rückforderung der Fördermittel möglich.
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